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ehinderni der Schwägerſchaft und die Ehe iſt ungiltig!
Nur getro Nur die Mutter der Braut aber die
berwandten derſelben) wurde durch die Verehelichung mit allen
Blutsverwandten de Bräutigams und der Bruder des
oftgenannten Bräutigams wurde Ur eine Verehelichung mit
allen Blutsverwandten der rau verſchwägert. Alſo beſtand
zwiſchen dem beſprochenen Brautpaare nicht das hehinderni
der Schwägerſchaft und ihre Ehe iſt giltig. Linz. Ferd. Stöckl.

VIII Eintragung SSS———  eines Einden altkatholiſcher
zur Kirche wieder zurückkehrenden Eltern.) Die alt.
katholiſchen eleute ließen ihr Kind dbon ihrem ſog Pfarrer
taufen. Sie beränderten daxauf ihren Wohnſitz, und ehrten
wieder zur 1 zurů Bitter reute ES ſie, daß ſie ihr
Kind Aben altkatholi taufen laſſen, und ſie kamen 3u ihrem
Pfarrer mit der dringenden itte, ihnen „das un Umzutaufen“,
wie ſie ſagten ES wurden nun Erhebungen ge  ogen, wie denn
der ſog Pfarrer der Altkatholiken, der mittlerweite auch wieder
zur katholiſchen 11 zurückgekehrt war, etauft habe, und eS
wurde conſtatirt, daß 2 al Seelſorger der Altkatholiken gerade
ſo, wie früher als katholi  eu rieſter, die 0 Taufe geſpendet
habe, daß leſe omi gültig ſei. Es kann Aher der Taufact
un die kath Taufmatrikel eingetragen werden, obet 8 ſich wieder
handeln wird, wer als Baptizans einzuſetzen ſei ohne Zweifel
derjenige, der wirklich etauft hat, jedo ird beizuſetzen ſein
damals ſog altkatholiſcher Seelſorger In

Linz Johann Spanlang, Conſiſtorialrath.

(Legitimation eines Kindes na dem ode
des Vaters deſſelben Der Bauer ranz heiratete Eva,
die Tochter eine Nachbars, die bereits ein ½ Eva
kam mit ihrem Knaben u das aus thre Mannes und Urde
erſelbe mit den Kindern, die folgten, auferzogen. An die Legi  2
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timation des außer der Ehe gebornen Kindes wurde nie gedacht
Da V der Qter Die wurde aufmerkſam gemacht,
die unterlaſſene Legitimation jene Kindes jetzt erwirken,
und ſie kam mit 4  ihrem Anſuchen zUum Pfarrer In dieſem Falle
konnte die Legitimation nicht einfach durch Ufnahme des erfor⸗
erlichen Protokolls vorgenommen werden, der Pfarrer ging aber
richtig bor. Er agte der L, ſie möge mit Zeugen wieder
kommen; CTL nahm dann mit denſelben ein rotoko auf, In
welchem ſie erklärte, daß ſie jenen Knaben von ihrem verſtorbenen
Ehemann außer der Ehe gehabt habe, daß dieſer ſich immer als
Qater denſelben benommen, nd ihn den übrigen in der
Ehe gebornen Kindern gleich gehalten habe Die Zeugen
beſtätigten, daß der Knabe allgemein als ein Sohn des Verſtor—
benen galt, dieſer zwiſchen demſelben und den anderen Kindern
nie einen Unterſchied gemacht habe U w. Dieſes rotoko
wurde dann amm dem Taufſchein des 3u legitimirenden Kindes,
dem Trauungsſchein der Eltern und dem Todtenſchein des Vaters
an das biſchöfliche Ordinaria geſendet, und erſt ber den von

demſelben zurückgelangten Auftrage die Legitimation im Tauf
eingetragen. inz Io  h. anlang, C.⸗

Einige Formen des anzleiſtyles.) Nur koor⸗
dinirte Aemter, wie Statthalterei und Konſiſtorium (Ordinariat),
Arram und Bezirkshauptmannſchaft oder emeindevorſtehung
verkehren mittelſt Noten) oder Zuſchriften, gebrauchen gegenſeitig
die verbindenden Ausdrücke „ſich beehren“, „In Dienſtesfreund—

mittheilen“, „das dienſthöfliche Tſuchen ſtellen, e·
älligſt veranlaſſen 3u wollen und benennen die beantwortete Zu
chrift oder Note“ eine „geſchätzte“ oder „ſehr geſchätzte“ B.
In Erwiderung der ſehr geſchätzten ote vom oder dem
in der geſchätzten Zuſchri geſtellten Anſinnen ent:
ſprechend beehrt ſich das dienſthöflich mitzutheilen. U.

Wenn die Aufſchrif Note! lautet, ſo iſt die Adreſſe oder der Titel
iunten auf der letztbeſchriebenen Seite anzuſetzen.


